
FEUER-BU - Betriebsunterbrechung nach indirektem Blitzschlag auf erstes Risiko
- BU3011.19

In Erweiterung der AFBUB in der jeweils gültigen Fassung gelten Unterbrechungsschäden
aufgrund eines versicherten Sachschadens durch indirekten Blitzschlag auf erstes Risiko bis zu
der auf der Polizze angeführten Versicherungssumme mitversichert.

Unterbrechungen, deren Folgen sich im Betrieb ohne erhebliche Aufwendungen wieder beseitigen
lassen, fallen nicht unter den Versicherungsschutz.

Selbstbehalt je Schadenfall: 1 Arbeitstag (völlige oder teilweise Unterbrechung des versicherten
Betriebes)
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